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Sachverhalt
Durch diverse Gerichtsurteile in der ersten Jahreshälfte des Jahres 2020 sind einige 
Fragen bezüglich der Verkehrssicherungspflicht der Kommunen an Gewässern in Ortslage 
aufgekommen.

 Da dieser Sachverhalt nicht immer eindeutig gesetzlich geregelt ist bzw. einige Gesetze 
gegensätzliche Regelungen vorgeben, wurde in Rücksprache mit dem KSA, dem LAGuS-
MV sowie der Unfallkasse-MV und unter Berücksichtigung von Gesetzen, Erlassen, 
Bestimmungen und Normen versucht, eine praktikable Lösung für die Problematik zu 
finden.

 Grundlagen:

 Definition der Verkehrssicherungspflicht in der Rechtsprechung:

 Derjenige, der eine Gefahrenquelle schafft oder unterhält, hat die Pflicht, die 
notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um Schäden anderer zu 
verhindern.

 Diese Verpflichtungen erstrecken sich auf natürliche Personen, juristische Personen, 
Personengesellschaften, aber auch juristische Personen des Öffentlichen Rechts 
(Körperschaften).

 Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie um Gefahren 
abzuwehren müssen ggf. auch private Grundstückseigentümer aufgefordert werden,ihrer 
Verkehrssicherungspflicht nachzukommen

Rechtsgrundlage:
 
Art. 14 (2) GG: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem 
Wohle der Allgemeinheit dienen.
§ 838 BGB: (1) Schadensersatzpflicht

Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die 
Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines 
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anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des 
daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

Da die Gemeinde als Arbeitgeber bzw. Auftraggeber auch für die arbeitsschutzrechtlichen 
Erfordernisse verantwortlich ist, finden auch die Arbeitsschutzgesetze, Bestimmungen 
und Vorschriften Anwendung.

Die Unfallverhütungsvorschriften erstrecken sich auf Unternehmer (§ 14 BGB z.B. 
Juristische Personen des öffentlichen Rechts (Körperschaften)) und Versicherte der 
gesetzlichen Unfallversicherungen, welche im SGB VII genannt werden.

Mit Blick auf die Verkehrssicherungspflicht sind hier insbesondere Kinder auf 
direktem Weg von oder zur Kindertageseinrichtung oder Schule zu 
berücksichtigen.

Eine Beurteilung der möglichen Gefährdungen für die Versicherten ist zwingend 
Vorgeschrieben.
(Gefährdungsbeurteilung) DGUV Vorschrift 1 § 3 
Das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und die daraus resultierenden Maßnahmen 
sowie die Ergebnisse der Überprüfung sind zu dokumentieren und den 
Versicherungsträger auf Verlangen zur 
Verfügung zu stellen.

Auch im Interesse aller anderen Passanten (Bürger) sollte regelmäßig eine 
Gefährdungsbeurteilung der Ortslagen mit ihren Gefahrenquellen durchgeführt werden, 
um Gefahren frühzeitig zu erkennen und schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen.

Anlage 1: Informationsschreiben KSA „Verkehrssicherungspflicht bei Wasserflächen“
Anlage 2: Informationsschreiben KSA „Verkehrssicherungspflicht Badeseen“
Anlage 1: Informationsschreiben KSA „Verkehrssicherungspflicht Badestellen und 
Naturbäder“
Anlage 4 : KSA-Mitteilung 2/2018 „Verkehrssicherungspflicht Wasserspiele und 
Feuerlöschteiche“
Anlage 5: Anlage 4: DIN 14210 Löschwasserteich

   „Eine Löschwasserentnahmestelle an einem natürlichen Gewässer macht diesen 
nicht zum    Löschwasserteich, jedoch bringt diese auch die Verpflichtung zur 
Verkehrssicherung mit    sich.“

Die Gefährdungsbeurteilung stellt in dieser Hinsicht das erste und mildeste 
Mittel der Gefahrenabwehr dar.

Die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung und die daraus resultierenden Maßnahmen 
zur Gefahrenabwehr sind immer Einzelfallentscheidungen und aufgrund der nachfolgend 
aufgeführten Gesetze ist z. B. eine grundsätzliche Einzäunung von Gewässern u. 
Gefahrenstellen nicht möglich.
Es bleibt auch zu bedenken, dass eine Einzäunung immer eine Kontroll- und 
Wartungspflicht mit sich bringt.

Nach Rücksprache mit KSA, LAGuS-MV und Unfallkasse MV wurde von dieser Seite 
klargestellt, dass diese Stellen uns zwar bei der Erarbeitung eines Konzeptes unterstützen 
und Zuarbeit leisten werden, aber nicht selbst bei der Erstellung der 
Gefährdungsbeurteilungen mitwirken werden.

Gemeinsamer Konsens der Gespräche mit allen Interessenvertretern war, dass:

1. eine solche Gefährdungsbeurteilung die Gemeinde vor Gefahren und Forderungen 
Dritter schützen würde.

2. eine Gefährdungsbeurteilung von einem Gremium erstellt werden müsste,
welches z. B. aus einem Vertreter der Gemeinde, dem bestellten 

Arbeitsschutzbeauftragten der Gemeinde, einem fachkundigen Ingenieur (z. B. Ingenieur 
der Fachrichtung Tiefbau oder Verkehrssicherheitsplanung) und einem Vertreter des 

Seite 2 von 34Seite 2 von 34



Amtes Neverin (Fachbereich Bau und Ordnung) bestehen sollte, da eine Person diese 
vielen rechtlichen und technischen Kompetenzen nicht auf sich vereint.

Wenn die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Neverin ein solches Gremium 
etablieren, 
ist zu klären, inwieweit sich die Gemeinden dann an die Vorgaben des Gremiums 
gebunden sehen.

Gesetzespassagen mit rechtlicher Relevanz 

§ 59 Betreten der freien Landschaft (BNatSchG): 
(1) Das Betreten der freien Landschaft auf Straßen und Wegen sowie auf 

ungenutzten Grundflächen zum Zweck der Erholung ist allen gestattet (allgemeiner 
Grundsatz). 
(Art. 14 GG (1) 1 Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und 
Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.)

§ 61 Freihaltung von Gewässern und Uferzonen (BNatSchG):
(1) Im Außenbereich dürfen an Bundeswasserstraßen und Gewässern erster 

Ordnung sowie an stehenden Gewässern mit einer Größe von mehr als 1 Hektar im 
Abstand bis 50 Meter von der Uferlinie keine baulichen Anlagen errichtet oder 
wesentlich geändert werden. An den Küstengewässern ist abweichend von Satz 1 
ein Abstand von mindestens 150 Metern von der mittleren Hochwasserlinie an der 
Nordsee und von der Mittelwasserlinie an der Ostsee einzuhalten. Weitergehende 
Vorschriften der Länder bleiben unberührt.

(2) Absatz 1 gilt nicht für 
1. bauliche Anlagen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtmäßig errichtet 

oder zugelassen waren,
2. bauliche Anlagen, die in Ausübung wasserrechtlicher Erlaubnisse oder 

Bewilligungen oder zum Zwecke der Überwachung, der Bewirtschaftung, der 
Unterhaltung oder des Ausbaus eines oberirdischen Gewässers errichtet oder geändert 
werden,

3. Anlagen des öffentlichen Verkehrs einschließlich Nebenanlagen und Zubehör, 
des Rettungswesens, des Küsten- und Hochwasserschutzes sowie der Verteidigung.

Weite gehende Vorschriften der Länder über Ausnahmen bleiben unberührt.
(3) Von dem Verbot des Absatzes 1 kann auf Antrag eine Ausnahme zugelassen 

werden, wenn 
1. die durch die bauliche Anlage entstehenden Beeinträchtigungen des 

Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes, insbesondere im Hinblick auf die Funktion der 
Gewässer und ihrer Uferzonen, geringfügig sind oder dies durch entsprechende 
Maßnahmen sichergestellt werden kann oder

2. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist; in diesem Fall gilt § 15 
entsprechend.

§ 25 Betreten der freien Landschaft (NatSchAG-MV): 
(1) Soweit durch Rechtsvorschrift nichts Anderes geregelt ist, darf jede Person in 

der freien Landschaft auf eigene Gefahr Privatwege (private Straßen und Wege aller 
Art) sowie Wegeränder und Feldraine zum Zwecke der naturverträglichen Erholung 
betreten und mit einem Fahrrad befahren. Das Fahren mit Rollstühlen steht dem 
Betreten gleich. Reiter dürfen Privatwege nur benutzen, wenn sie trittfest oder als 
Reitweg ausgewiesen sind.

(2) Absatz 1 gilt nicht innerhalb eingefriedeter Grundstücke, auf denen Tiere 
weiden, Gartenbau, Teichwirtschaft oder Fischzucht betrieben wird, sowie für Hof- 
und Gebäudeflächen. Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung darf durch das Betreten 
gemäß Absatz 1 nicht beeinträchtigt werden. Gegenstände dürfen nicht in Natur 
und Landschaft zurückgelassen werden. Die Erholung Anderer in Natur und 
Landschaft darf nicht gestört werden.

(3) Der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte darf Flächen und Wege nach Absatz 
1 nur mit Genehmigung sperren Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn dies 
erforderlich ist. Die Genehmigung ist zu befristen.

§ 29 Küsten- und Gewässerschutzstreifen NatSchAG M-V
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(abweichende Vorschrift zu § 61 BNatSchG)
(1) An Gewässern erster Ordnung sowie Seen und Teichen mit einer Größe von 

einem Hektar und mehr dürfen bauliche Anlagen in einem Abstand von bis zu 50 
Metern land- und gewässerwärts von der Mittelwasserlinie an gerechnet nicht 
errichtet oder wesentlich geändert werden. An Küstengewässern ist abweichend 
von Satz 1 ein Abstand von 150 Metern land- und seewärts von der Mittelwasserlinie 
einzuhalten.

(2) Absatz 1 gilt nicht für
1. Fischereihäfen, auch soweit diese nicht öffentlich sind, und öffentliche Häfen,
2. bauliche Anlagen, die aufgrund eines Planfeststellungsverfahrens in Ausübung 
wasserrechtlicher Erlaubnisse oder Bewilligungen oder zum Zwecke des Küsten- 

und Hochwasserschutzes errichtet oder wesentlich geändert werden,
3. bauliche Anlagen, die aufgrund eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 

errichtet oder wesentlich geändert werden oder für die im Bereich von im 
Zusammenhang bebauten Ortsteilen nach § 34 des Baugesetzbuches ein Anspruch auf 
Bebauung besteht,

4. die bauliche Erweiterung eines zulässigerweise errichteten landwirtschaftlichen 
oder gewerblichen Betriebes, wenn die Erweiterung im Verhältnis zum vorhandenen 

Gebäude und Betrieb angemessen ist,
5. bauliche Anlagen des Rettungswesens, der Landesverteidigung, des fließenden 
öffentlichen Verkehrs, der Schifffahrt, der Versorgung und Entsorgung, der 
Windenergienutzung im Offshore-Bereich oder von sonstigen öffentlichen oder 

privaten Wirtschaftsbetrieben, wenn sie auf einen Standort dieser Art angewiesen 
sind, oder

6. Viehtränken sowie Einfriedungen zur landwirtschaftlichen Weidetierhaltung.
(3) Ausnahmen von Absatz 1 können zugelassen werden

§ 25 Gemeingebrauch (WHG)
Jede Person darf oberirdische Gewässer in einer Weise und in einem Umfang 

benutzen, 
wie dies nach Landesrecht als Gemeingebrauch zulässig ist, soweit nicht Rechte 

anderer dem entgegenstehen und soweit Befugnisse oder der Eigentümer- oder 
Anliegergebrauch anderer nicht beeinträchtigt werden. Der Gemeingebrauch umfasst 
nicht das Einbringen und Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer. Die Länder 
können den Gemeingebrauch erstrecken auf 

1. das schadlose Einleiten von Niederschlagswasser,
2. das Einbringen von Stoffen in oberirdische Gewässer für Zwecke der Fischerei, 

wenn dadurch keine signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf den Gewässerzustand 
zu erwarten sind.

§ 21 Gemeingebrauch (LWaG)
(zu § 25 WHG)
(1) Jedermann darf unter den Voraussetzungen des § 25 des 

Wasserhaushaltsgesetzes die oberirdischen Gewässer mit Ausnahme von 
Talsperren, Rückhalte- und Speicherbecken zum Baden und Eissport benutzen.

(2) Unter den gleichen Voraussetzungen darf 
1. Wasser in geringen Mengen für einen vorübergehenden Zweck entnommen 

werden,

2. Wasser zur Speisung von Viehtränken entnommen werden,

3. Grund-, Quell- und Niederschlagswasser aus Einzelanlagen eingeleitet werden, 
sofern das zugeführte Wasser nicht Stoffe enthält, die geeignet sind, das Gewässer zu 
verunreinigen oder sonstige nachteilige Veränderungen seiner Eigenschaften 
herbeizuführen, und sofern der Wasserabfluss nicht beeinträchtigt wird.

(3) Die fließenden Gewässer und die im Eigentum von Körperschaften des 
öffentlichen Rechts stehenden Seen dürfen mit kleinen Fahrzeugen ohne Motorkraft 
befahren werden. Sonstige Seen, die von einem Gewässer durchflossen werden, dürfen 
mit solchen Fahrzeugen durchfahren werden. Die Anlieger eines Gewässers haben zu 
dulden, dass kleine Fahrzeuge ohne Motorkraft um Stauanlagen oder sonstige 
Hindernisse herumgetragen werden.
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(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Gewässer in Hofräumen, Gärten und 
Parkanlagen, die Eigentum der Anlieger sind, sowie auf Betriebsgrundstücken. Die 
Absätze 1 bis 3 gelten ferner nicht für Schilf- und Röhrichtbestände innerhalb der 
Gewässer.

(5) Die Wasserbehörde kann an künstlichen fließenden Gewässern und 
anstehenden Gewässern sowie Anlagen im Sinne des Absatzes 1 den Gemeingebrauch 
zulassen.

(6) Die Wasserbehörde kann zum Schutz der Ordnung des Wasserhaushalts den 
Gemeingebrauch durch Rechtsverordnung, Allgemeinverfügung oder im Einzelfall 

regeln, beschränken oder ausschließen und an Talsperren, Rückhalte- und 
Speicherbecken die Zulassung des Gemeingebrauchs von der Herstellung, Unterhaltung 
und Überwachung erforderlicher Einrichtungen und Anlagen abhängig machen.

(7) Die Wasserbehörde kann das Befahren von nicht schiffbaren Gewässern mit 
motorgetriebenen Wasserfahrzeugen durch Allgemeinverfügung oder im Einzelfall 

zulassen und dabei Nutzungsvorschriften für das Befahren erlassen, sofern dies die 
Ordnung des Wasserhaushalts erfordert; §§ 12 und 13 des Wasserhaushaltsgesetzes 
gelten entsprechend. Die Zulassung ist widerruflich; sie kann befristet werden.

Mitwirkungsverbot: 

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist  kein Mitglied des Gremiums  von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.

Anlage/n
1 Anlage 1 (öffentlich)
2 Anlage 2 (öffentlich)
3 Anlage 3 (öffentlich)
4 Anlage 4 (öffentlich)
5 Anlage 5 (öffentlich)
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